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D ie berufliche Vorsorge hat
m der Schweiz bereits ei-
ne lange Tradition. Jahr-

zehnte vor Einführung des Obli-
gatoriums hatten Unternehmer
zum Schutze ihrer Mitarbeiter
und als Vorteil bei der Mitarbei-
teranwerbung die berufliche Vor-
sorge ins Leben gerufen. Nach
Einführung der obligatorischen
beruflichen Vorsorge (BVG) 1985
wuchsen zahlreiche Begehrlich-
keiten, die in neuen Vorschriften
( Wohneigentumsförderung, Frei-
zügigkeitsgesetz) und Bundesge-
richtsentscheiden Niederschlag
fanden. Es wird für Laien immer
schwieriger, den Überblick zu be-
halten, was den Trend zur kom-
pakten Komplettlösung für die
firmeneigene Pensionskasse ver-
stärkt hat. Nun stehen wir mögli-
cherweise wieder vor einer Wen-
de, mit dem kleinen Unterschied,
dass diesmal die berufliche Vor-
sorge indirekt betroffen ist.

Trend zu mehr Transparenz in
der Bilanzierung

Seit 1983 sind unter Führung
eines internationalen Ausschus-
ses Bestrebungen im Gang, die
Bilanzierungsvorschriften inner-
halb der EU zu vereinheitlichen.
Nur einheitliche Bilanzierungs-
vorschriften ermöglichen global
agierenden Investoren eine Be-
urteilung unter gleichen Bedin-
gungen. Unter dem Druck wach-
sender Popularität dieser so ge-
nannten International Accoun-
ting Standards (IAS) sah man
sich gezwungen, einen für
Schweizer Unternehmen gülti-
gen Ansatz zu definieren. Die so
entstandenen «Fachempfehlun-
Christian Wagner ist Partner bei
Wagner & Kunz Aktuare in Basel.

gen zur Rechnungslegung»
(FER) traten ab 1. Januar 2000 in
Kraft. Alle an einer schweizeri-
schen Aktienbörse kotierten Un-
ternehmungen haben Abschlüs-
se, welche die Geschäftsjahre ab
1. Januar 2000 betreffen, entspre-
chend diesen Fachempfehlungen
zu bilanzieren.

Selbstverständlich sind die
Fachempfehlungen zur Rech-
nungslegung (FER) nur für bör-
senkotierte Unternehmen und für
Abschlüsse, die Geschäftsjahre ab
dem 1. Januar 2000 betreffen,
vorgeschrieben. Da dieser Stan-
dard somit jedoch von den grösse-
ren Unternehmungen einzuhal-
ten sein wird, kann davon ausge-
gangen werden, dass er sich unab-
hängig von der Börsenzulassung
eines Unternehmens durchsetzen
wird. FER werden in der Schweiz
zu einem allgemeinen Standard
werden; wer nicht nach FER bi-
lanziert, muss gegenüber poten-
ziellen Investoren mit Nachteilen
rechnen. Weiter wird die Erfah-
rung zeigen, ob es in unserer ex-
portabhängigen Wirtschaft sinn-
voll ist, die schweizerische Kopie
(FER) dem Original (IAS) vorzu-
ziehen. Stark mit dem US-Wirt-
schaftsraum verbundene Unter-
nehmen müssen ihre Ergebnisse
nach den amerikanischen Vor-
schriften FAS bilanzieren. Wir be-
schränken uns in diesem Artikel
auf die Normen IAS und FER.

Einführung von neuen
Bilanzgrössen

Egal, ob nun nach IAS oder
FER bilanziert wird: Beide Stan-
dards enthalten Bestimmungen
(IAS 19, FER 16), wie die von der
Unternehmung gegenüber der
beruflichen Vorsorge eingegange-
nen Verpflichtungen zu berech-
nen sind. Das ist neu und steht

auch in einem gewissen Gegen-
satz zur schweizerischen Praxis.

Nach Praxis und Gesetz sind in
der Schweiz die Unternehmen ju-
ristisch und wirtschaftlich von den
Vorsorgeeinrichtungen getrennt.
Das ist in den europäischen Nach-
barländern nicht immer der Fall,
weshalb es theoretisch möglich
war, Investoren unter Verschleie-
rung der im Rahmen der betrieb-
lichen Vorsorge eingegangenen
Verpflichtungen zu täuschen.Auf-
grund der fehlenden wirtschaftli-
chen und juristischen Trennung
führten aber diese eingegangenen
Vorsorgeverpflichtungen zu emp-
findlichenVeränderungen des Un-
ternehmensergebnisses. Durch
den standardisierten Einbezug
dieser Verpflichtungen in die Un-
ternehmensbilanz kann dem nun
vorgebeugt werden.

Für schweizerische Verhältnis-
se führen die Bestimmungen IAS
19 bzw. FER 16 dazu, dass eine
Verpflichtung, die juristisch gese-
hen die Vorsorgeeinrichtung ein-
gegangen ist, in der Unterneh-
mensbilanz wirksam wird. Im
Zentrum der Neuerungen stehen
zwei Grössen, die berechnet und
dargestellt werden müssen. Die
Projected Benefit Obligation
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(PBO) repräsentiert die vom Un-
ternehmen eingegangenen Vor-

, sorgeverpflichtungen, die Service
Cost widerspiegeln einen wesent-
lichen Anteil der Vorsorgeauf-
wendungen des Rechnungsjahrs:
• Die Projected Benefit Obliga-
tion (PBO) entspricht den ge-
samten Vorsorgeverpflichtungen
gegenüber den Versicherten.
Berücksichtigt werden nur die
aufgrund der geleisteten Dienst-
dauer erworbenen Ansprüche.
Der versicherungsmathemati-
sche Barwert dieser Ansprüche
ist unter Berücksichtigung von
künftigen Lohnerhöhungen,
künftigen Dienstaustritten, künf-
tiger Teuerungsanpassung von

1 Renten und künftigem Vermö-
gensertrag zu berechnen. Die
PBO wird in der Bilanz den Akti-
ven der Vorsorgeeinrichtung ge-
genübergestellt. Ein wesentlicher
Unterschied bei Anwendung von
IAS oder FER liegt z.B. in der Be-
wertung der Aktiven der Vorsor-
geeinrichtung.
• Der Barwert der im Kalender-
jahr zusätzlich erworbenen Vor-
sorgeansprüche der Versicherten
(wie die PBO unter Berücksichti-
gung der geschätzten künftigen
ökonomischen Parameter be-
wertet) wird als Service Cost be-
zeichnet. Zusammen mit anderen
Faktoren stellen sie die Vorsorge-
aufwendungen des Rechnungs-
jahrs dar. Der nicht durch Arbeit-
nehmerbeiträge finanzierte Teil
dieser Vorsorgeaufwendungen
wird in der Erfolgsrechnung den
tatsächlich geleisteten Arbeitge-
berbeiträgen gegenübergestellt.

Berechnung der
Vorsorgeverpflichtung

Zur Berechnung der Vorsorge-
verpflichtungen nach IAS 19
oder FER 16 kann der beauftra-
ge Aktuar nicht a priori für jedes
Unternehmen die gleichen tech-
nischen Grundlagen verwenden.
Zusätzlich zu den seit jeher ver-
wendeten biometrischen Daten
(z.B. Sterbe- und Invalidierungs-
wahrscheinlichkeit) müssen un-
ternehmensspezifische ökonomi-
sche Grössen wie künftige Lohn-
entwicklung und Dienstaustritte
erarbeitet werden. Somit fordern
die Vorschriften von IAS 19 eine

zunehmend dynamische Be-
trachtungsweise, was einen durch-
dachten Ausbau des über Jahr-
zehnte überlieferten mathemati-
schen Modells bedingt. Diese im
angelsächsischen Raum schon
seit Jahren angewendeten Mo-
delle sind in der Schweiz und ins-
besondere in der beruflichen
Vorsorge noch nicht Standard.
Nachdem aktuarielle Methoden
wie «Embedded value» oder
«ALM-Simulationen» in den
letzten Jahren in Versicherungs-
gesellschaften und in der Vermö-
gensverwaltung Einzug hielten,
sind die Aktuare nun aufgefor-
dert, die dynamischen Methoden
auch in der beruflichen Vorsorge
anzuwenden.

Betroffene Unternehmen ha-
ben längst erkannt, dass die Of-
fenlegung der Vorsorgeverpflich-
tungen im Unternehmensab-
schluss zu unerwarteten Fragen

Weiterhin gilt die
Trennun von
Unternehmen
und Pensions-
kasse.
von Investoren und Gläubigern
führen kann. Dynamische Pro-
zesse wecken dank möglichen
Bandbreiten bei der Festlegung
der nötigen Parameter Hoffnun-
gen, die Resultate in die gewünsch-
te Richtung beeinflussen zu kön-
nen. Dies umso mehr, als das zu
Grunde liegende Berechnungs-
modell für die Auftraggeber nicht
nachvollziehbar ist. Ein Streit un-
ter Fachleuten ist aber sinnlos,
wenn die verwendeten Modelle
nicht in aktuariell formulierten
Formelapparaten festgehalten und
verglichen werden können. Die
Attraktivität des Unternehmens
und die Leistung der Unterneh-
mensleitung wird auch nach Aus-
gestaltung und Verlauf der berufli-
chen Vorsorge bewertet.

Gestützt auf solide Berech-
nungsergebnisse zu PBO und
Service Cost lassen sich Effizienz

und mögliche Verbesserungspo-
tenziale der Vorsorgelösung ana-
lysieren.

Aufgabenteilung
Neben den technischen Fragen

zur Bilanzierung der Vorsorgever-
pflichtungen gemäss IAS oder
FER stellt sich die für die Umset-
zung ebenso wichtige Frage der
Aufgabenteilung. Dabei ist darauf
zu achten, dass die Pflichten und
Zuständigkeiten der Organe von
Unternehmung und Vorsorgeein-
richtung nicht durcheinander ge-
bracht werden. Die neuen Bilan-
zierungsvorschriften betreffen nie
die Vorsorgeeinrichtung, sondern
immer die Unternehmung. Ver-
antwortlich für die korrekte Um-
setzung ist die Revisionsstelle des
Unternehmens und nicht die Kon-
trollstelle der Vorsorgeeinrich-
tung, auch wenn dies häufig die-
selbe Gesellschaft ist.

Die Aufgaben im Zusammen-
hang mit der aktuariellen Bewer-
tung der Vorsorgeverpflichtungen
nach IAS 19 oder FER 16 sind also
nicht mit den Aufgaben des Pen-
sionskassenexperten nach BVG
zu verwechseln. Bei der Bilanzie-
rung nach IAS 19 oder FER 16
rechnet der Aktuar mit eigens
dafür erstellten dynamischen Mo-
dellen, im Rahmen der Vorsorge-
einrichtung schreibt das BVG vor,
welche statischen Berechnungen
durchzuführen sind.

Vorsicht vor Vermischung
Zusammenfassend kann fest-

gehalten werden, dass im Bereich
Bilanzierung der Vorsorgever-
pflichtungen mit viel Bewegung
zu rechnen ist. Wichtig ist dabei,
dass die in der Schweiz geltende
Praxis strikter Trennung von Un-
ternehmen und Vorsorgeeinrich-
tung in Anwendung der Unter-
nehmensbilanzierung nicht ver-
mischt oder verwechselt wird. Im
schweizerischen System der be-
ruflichen Vorsorge wären die
gemäss IAS oder FER nötigen
Einbezüge dynamischer Vorsor-
geverpflichtungen in die Unter-
nehmensbilanz nicht notwendig.
Die Globalisierung fordert uns
aber auf, die Bedürfnisse weniger
differenziert strukturierter Vor-
sorgesysteme zu befriedigen.


